
Offener Brief an die Helsana betreffend

Selbstdeklaration «Hausarztversicherung –
Qualität in der Arztpraxis» 

Die Krankenversicherung Helsana schrieb vor einiger Zeit in Regionen ohne

Netzwerke Ärztinnen und Ärzte an und lud diese ein, einen Selbstdeklara-

tionsbogen zum Thema «Hausarztversicherung – Qualität in der Arztpraxis»

auszufüllen. Erklärtes Ziel der Aktion war es, eine Helsana-Ärzteliste als Basis

für ein neues Versicherungsprodukt zu erstellen. Die «Arbeitsgruppe Qualität

AGQ-FMH» nimmt im folgenden offenen Brief an die Helsana Stellung zu

dieser Aktion.

A r b e i t s g r u p p e  Q u a l i t ä t F M H

Sehr geehrter Herr Manser
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Helsana hat im Mai 2006 unter dem Titel
«Hausarztversicherung – Qualität in der Arztpra-
xis» einen Selbstdeklarationsbogen verschickt –
und zwar mit dem Ziel, in den Regionen ohne
Hausarztversicherungen dank einer Ärzteliste
der Helsana ein solches Produkt offerieren/
einführen zu können. Wir, die Mitglieder der
Arbeitsgruppe Qualität der FMH*, haben uns
mit Ihrem Fragebogen auseinandergesetzt und
nehmen dazu wie folgt Stellung:

Grundsätzlich halten wir fest, dass die Ärzte-
schaft Bestrebungen unterstützt, die dazu die-
nen, die Qualität von ärztlichen Leistungen zu
sichern oder auszubauen. Wir sind überzeugt,
dass Qualitätsmassnahmen den gesamten Pro-
zess umfassen und alle Beteiligten einbinden
müssen. Projekte, deren Ziele und Instrumente
nicht gemeinsam ausgehandelt werden, mobili-
sieren in der Regel mehr Widerstände, als sie
Qualität fördern. Der sinnvolle Einsatz von be-
reits bestehenden Instrumenten zur Qualitäts-
förderung und -sicherung im ambulanten und
im stationären Bereich muss gemeinsam disku-
tiert werden. Die Ärzteschaft ist gerne bereit,
diesen Dialog zu führen.

In der Beurteilung des Fragebogens sind wir
zu folgenden Schlüssen gekommen:
– Mehrere der gestellten Fragen stammen

aus dem European-Practice-Assessment-System
(EPA), das für die Organisations- und Manage-
mententwicklung von Grundversorgerpraxen
erarbeitet wurde. Es dient der formativen

Standortbestimmung von Arztpraxen. Aus
methodologischer Sicht ist die Selektion ein-
zelner Indikatoren bzw. Fragen – wie bei der
Erstellung Ihres Fragebogens erfolgt – unzu-
lässig.

– Der Fragebogen lässt einen repressiven Ansatz
erkennen, d.h., gewisse Elemente werden
implizit und einseitig durch die Versicherer
bewertet. Aus unserer Sicht stellt dieses Vor-
gehen den Versuch dar, ein in einem anderen
Kontext validiertes Set von patientenrele-
vanten Qualitätsindikatoren für Ihre eigenen
Zielsetzungen zu instrumentalisieren.

– Die betroffenen Institutionen bzw. Ärztinnen
und Ärzte nehmen solch einseitige Messun-
gen der Versorgungsqualität verständlicher-
weise als Bedrohung wahr. Wir warnen vor
diversen negativen Konsequenzen solcher
Erhebungen, wie z.B. die Fehlallokation wich-
tiger Ressourcen in der Arztpraxis aufgrund
des einseitigen Messansatzes oder die Verwen-
dung der Messresultate durch die Versicherer
als Druckmittel zur Kostenreduktion in der
Arztpraxis.

– Eine vertrauliche Behandlung der Daten wird
zwar zugesichert, eine Garantie dafür besteht
aber nicht. Für Aspekte der Qualitätszirkel-
arbeit und insbesondere des Critical-Incident-
Reporting-Systems (CIRS) ist die Vertraulich-
keit aber absolut zwingend.

Zusammenfassend drängt sich der Verdacht auf,
dass die primär wirtschaftliche Motivation der
Messenden hier wichtiger ist als die Frage, was
genau gemessen wird. Weiter ist festzuhalten,
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dass neue Ansätze zur Messung und Dokumen-
tation von Qualitätsmerkmalen sowohl hin-
sichtlich ihrer Validität wie auch bezüglich der
Umsetzbarkeit geprüft werden müssen, bevor sie
eingeführt werden können. Die einseitige Ein-
führung solcher Instrumente durch die Kosten-
träger muss als Misstrauensvotum gegenüber der
Ärzteschaft interpretiert werden; sie ist deshalb
der partnerschaftlichen Entwicklung gemein-
samer Ansätze für die Qualitätsarbeit, wie sie die
Arbeitsgruppe Qualität der FMH anstrebt, nicht
förderlich.

Mit bestem Dank für die Kenntnisnahme und
freundlichen Grüssen,

im Namen der Arbeitsgruppe Qualität der FMH 

Dr. med. Jacques de Haller,
Präsident FMH

Dr. med. Olivier Kappeler,
Mitglied des Zentralvorstands der FMH,

Leiter Ressort DDQ und Vorsitz AGQ-FMH

Editores Medicorum Helveticorum

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2006;87: 44 1892

A r b e i t s g r u p p e  Q u a l i t ä t F M H


